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Kurzfassung 

 

Eine der wichtigsten Neuerungen des Lissabonner Vertrags ist der diplomatische 

Dienst für die Europäische Union. Dieser hat zum Ziel, eine bessere Kohärenz und 

Effizienz der Europäischen Außenpolitik zu erreichen. Der Europäische Auswärtige 

Dienst soll dem Hohen Vertreter der Außen- und Sicherheitspolitik bei der Erfüllung 

seiner Aufgaben helfen. Anders als der bisherige Hohe Vertreter hat er zusätzlich 

den Vorsitz im Rat für Auswärtige Angelegenheiten und ist Vizepräsident der 

Europäischen Kommission. 

 

In welchen Bereichen der Europäische Auswärtige Dienst und der österreichische 

auswärtige Dienst zusammen arbeiten, und wie die Zukunft dieser beiden 

diplomatischen Dienste aussieht, wird in dieser Bachelorarbeit behandelt.  

 

Eine Frage, die sich durch diese Neugestaltungen aufdrängt, ist, ob der neu 

geschaffene Dienst eine Gefahr für die nationalen auswärtigen Dienste der 

Mitgliedstaaten der Union darstellt. 

 

Des Weiteren wird ein Überblick über die Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik der Europäischen Union sowie des Europäischen und 

österreichischen auswärtigen Dienst gegeben. 
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Abstract 

 

One of the most important innovations of the Lisbon Treaty is the Diplomatic Service 

for the European Union. Its goal is to improve the coherence and efficiency of 

European Foreign Policy. The European External Action Service has been installed 

to assist the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy 

in their duties. Other than the previous High Representative, the function has been 

extended with the chair of the Foreign Affairs Council and Vice President of the 

European Commission. 

  

The purpose of this bachelor thesis is to investigate the cooperation of the European 

External Action Service with the Austrian Foreign Service as well as their future 

perspectives. It inquires into whether the newly installed European Service presents 

a danger to National Foreign Services of the EU Member States. It also gives an 

overview of the Common Foreign and Security Policy of the European Union as well 

as the European External Action Service and the Austrian Foreign Service. 
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1 Einleitung 

 

Henry Kissinger, ehemaliger amerikanischer Außenminister, fragte einst nach einer 

Telefonnummer von Europa. Die Europäische Union (EU) hat damit begonnen, 

diese berühmte Frage zu beantworten. Die EU will künftig, als globaler Akteur auf 

internationaler Bühne, mit einer Stimme sprechen und handeln. Mit der Ratifizierung 

des Vertrags von Lissabon wurde im November 2009 Catherine Ashton für den 

neuen Posten der Hohen Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und 

Sicherheitspolitik nominiert und am 9. Februar 2010 durch das Europäische 

Parlament bestätigt.1
 

 

Zwar gab es schon vor dem Lissabonner Vertrag einen Hohen Vertreter für die 

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, aber nun 

bekam er mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) einen administrativen 

Apparat zur Seite gestellt, der aus Beamten der Europäischen Kommission, des 

Sekretariats des Rats der EU und der nationalen Diplomatischen Dienste besteht.2 

 

Bis zum Vertrag von Lissabon war die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik (GASP) vor allem den diplomatischen Diensten der einzelnen 

Mitgliedstaaten (MS) überlassen.  

 

Nach der Installation eines Europäischen Auswärtigen Dienstes stellt sich nun die 

Frage, ob nationale Botschaften noch gebraucht werden und wie die Zukunft des 

auswärtigen Dienstes aussieht. 

 

1.1 Ziel der Arbeit 

 

Diese Bachelorarbeit hat drei Hauptziele: Erstens soll sie einen Überblick über die 

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik Europas geben. Zweitens will sie die 

Zusammenarbeit zwischen dem österreichischen und dem europäischen 

                                                 

1
 Euraktiv.de (2012). 

2
 Vgl. Art. 27 Abs. 3 EUV. 
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auswärtigen Dienst analysieren. Drittens werden die daraus resultierenden 

Veränderungen für den österreichischen auswärtigen Dienst aufgezeigt werden. 

 

Um diese Ziele zu erreichen, sollen folgende Fragen geklärt werden: 

 

Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen dem österreichischen auswärtigen 

Dienst und dem Europäischen Auswärtigen Dienst derzeit aus? 

 

Wie wird diese Zusammenarbeit künftig aussehen und welche Veränderungen 

werden für den österreichischen auswärtigen Dienst eintreten? 

 

1.2 Methodik 

 

Als Basis für die systematische Aufarbeitung der Forschungsfragen dienen 

Gespräche und empirische Beobachtungen die im Rahmen eines Volontariats an 

der Österreichischen Botschaft in Canberra gemacht wurden. 

 

Die theoretische Bearbeitung des Themas erfolgte durch Literaturrecherche von 

relevanter Basisliteratur und weiterführender Spezialliteratur sowie 

Internetrecherche für ergänzende Informationen. 

 

Des Weiteren wurden Interviews mit ausgesuchten Experten durchgeführt, um die 

nötigen Hintergrundinformationen zu erhalten, die für die Bearbeitung des Themas 

erforderlich waren. Es wurden sowohl Personen des österreichischen auswärtigen 

Dienstes als auch jene der europäischen Ebene befragt. 

 

1.3 Aufbau 

 

Im Anschluss an dieses Kapitel wird die Unionsbürgerschaft beschrieben, wobei hier 

die Rechte der Unionsbürger im Vordergrund stehen. Das dritte Kapitel widmet sich 

der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Im 

Anschluss wird der, durch den Lissabonner Vertrag neugeschaffene, Europäische 

Auswärtiger Dienst näher betrachtet. Dem folgt das fünfte Kapitel, das sich mit dem 

österreichischen auswärtigen Dienst beschäftigt. Im sechsten Kapitel wird die 
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momentane Zusammenarbeit des europäischen und des österreichischen 

auswärtigen Dienstes behandelt. Es folgt Kapitel sieben, das sich mit der 

zukünftigen Zusammenarbeit dieser beiden auswärtigen Dienste auseinandersetzt. 

Mögliche Veränderungen für die Österreichische Botschaft in Canberra werden im 

achten Kapitel dargestellt. Zuletzt folgen eine Zusammenfassung und die 

Beantwortung der Forschungsfragen. 

 

1.4 Begriffsdefinitionen 

 

Um in der Folge genauer auf das Thema dieser Arbeit eingehen zu können, werden 

in diesem Teil die Begriffe Diplomatie, Kohärenzgebot, Supranationalität und 

Intergouvernemental erklärt. 

 

1.4.1 Diplomatie 

 

Das Wort ĂDiplomatieñ ist vom griechischem Wort Ădiplomañ abgeleitet und bedeutet 

Ăgefaltete Dokumenteñ. Damit sind Staatspapiere gemeint, in denen unter anderem 

die Privilegien der Gesandten geregelt wurden. Der Ausdruck ĂDiplomatñ kommt aus 

dem Französischen und charakterisierte jemanden, der für internationale Verträge 

zuständig war. Heute wird Diplomatie auch als Synonym für Außenpolitik 

verwendet.3 

 

Der Begriff ĂDiplomatieò wird allerdings sehr vielseitig und mehrfach gebraucht. Im 

Alltag kommt dieses Wort sehr oft zur Sprache, wenn es darum geht, ein gewisses 

Verhandlungsgeschick oder einfach nur einen feinfühligen Umgang eines Menschen 

mit anderen zu beschreiben.4 Wolfgang Reinhard definiert Diplomatie 

beispielsweise sehr allgemein als Ănicht-kriegerische Interaktion von 

Gemeinwesenò.5 

 

Des Weiteren werden unter Diplomatie jene Handlungen verstanden, die 

verschiedenste Akteure anwenden, um Angelegenheiten der internationalen 

                                                 

3
 Vgl. Karalus (2009), 10. 

4
 Vgl. Youssef (2009), 2. 

5
 Reinhard (2002), 370. 
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Beziehungen durch unterschiedlichste Arten der Kommunikation und 

Verhandlungen zu regeln und dabei ihr eigenes Interesse aufrecht zu erhalten.6 

 

1.4.2 Kohärenzgebot 

 

Kohärenz wird vom lateinischen Wort Ăcohaerentiañ abgeleitet und bedeutet so viel 

wie ĂZusammenhangñ. Das Ursprungsverb Ăcohaerereñ meint zusammenhängen, 

verbunden sein und Halt haben.7  

 

Die EU-Außenbeziehung soll einheitliche und weitreichende Zielsetzungen 

enthalten sowie auf den Grundsätzen der Gründung der Europäischen Union 

aufbauen. Diese Grundsätze sind: Demokratie, Rechtstaatlichkeit, Achtung der 

Menschenwürde, Gleichheit, Solidarität, Nachhaltigkeit und Achtung der Grundsätze 

der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts.8 

 

Das Kohärenzgebot ergab sich aus Artikel (Art) 3 Absatz (Abs) 2 Vertrag über die 

Europäische Union (EUV) (in der Fassung des Vertrags von Amsterdam) in dem es 

hieß, dass die Union insbesondere darauf zu achten hat, dass alle von ihr 

getroffenen Maßnahmen im Rahmen der Außen-, Sicherheits-, Wirtschafts- und 

Entwicklungspolitik eine Kohärenz aufweisen. Verantwortlich dafür waren der Rat 

und die Kommission, die für diesen Zweck zusammen gearbeitet haben.9  

 

Dieses Kohärenzgebot gilt horizontal zwischen den verschiedenen Bereichen der 

Europäischen Union sowie vertikal zwischen der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedstaaten.10 

 

Mit dem Vertrag von Lissabon wurde vor allem der Hohe Vertreter der Union für 

Außen- und Sicherheitspolitik (HV) beauftragt, für Kohärenz zu sorgen.11 

 

                                                 

6
 Vgl. Woyke (2008), 72f. 

7
 Vgl. Schliesky (2004), 580. 

8
 Vgl. Bungenberg (2009), 201. 

9
 Vgl. Raube (2007), 87. 

10
 Vgl. Bungenberg (2009), 201. 

11
 Vgl. Art. 18 Abs. 4 EUV. 
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1.4.3 Supranational / Intergouvernemental 

 

Mit den beiden Begriffen ĂSupranationalñ und ĂIntergouvernementalñ werden 

innerhalb der Disziplin der Internationalen Beziehungen zwei gänzlich 

unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit beschrieben.12 

 

Bei der Supranationalität gibt es die Möglichkeit, Beschlüsse auch gegen den Willen 

der Mitgliedstaaten zu erlassen. Die MS geben hierbei ihre 

Entscheidungskompetenz ab. Sie beugen sich also der Rechtssetzung der höheren, 

supranationalen Ebene. In einer intergouvernementalen Organisation liegt die 

Entscheidungskompetenz bei den Mitgliedstaaten. Beschlüsse werden 

intergouvernemental, also zwischen den Regierungen ausgehandelt und einstimmig 

beschlossen.13 

 

Nachdem die Begriffe Diplomatie, Kohärenzgebot, Supranationalität und 

Intergouvernemental erklärt wurden, wird im zweiten Kapitel die Unionsbürgerschaft 

näher betrachtet. Unter anderem wird die Frage, welche Rechten und Pflichten ein 

Unionsbürger hat, beantwortet. 

                                                 

12
 Vgl. Kernic (2007), 41. 

13
 Vgl. Weidenfeld (2010), 16. 
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2 Die Unionsbürgerschaft 

 

Gemäß Art. 9 EUV und Art. 20 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) ist Unionsbürger, wer die Staatsbürgerschaft eines 

Mitgliedstaates besitzt. Die Unionsbürgerschaft löst dabei aber nicht die nationale 

Staatsbürgerschaft ab, sondern tritt zu ihr hinzu.14 

 

Die Unionsbürgerschaft ist für nationale auswärtige Dienste wichtig, weil Art. 23 

AEUV die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten regelt, wenn in 

einem Drittland keine eigene diplomatische Mission vertreten ist. 

 

ĂJeder Unionsb¿rger genieÇt im Hoheitsgebiet eines dritten Landes, in dem 

der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, nicht vertreten ist, 

den diplomatischen und konsularischen Schutz eines jeden Mitgliedstaats 

unter denselben Bedingungen wie Staatsangehörige dieses Staates. Die 

Mitgliedstaaten treffen die notwendigen Vorkehrungen und leiten die für 

diesen Schutz erforderlichen internationalen Verhandlungen ein.ñ15 

 

Dieser Artikel stärkt nicht nur die Solidarität gegenüber den betreffenden 

Unionsbürgern, sondern stärkt auch die Identität der Europäischen Union 

gegenüber Drittländern.16 

 

2.1 Von der Marktbürgerschaft zur Unionsbürgerschaft 

 

Der Begriff ĂMarktb¿rgerñ ging von Hans Peter Ipsen aus. Er verwendete die 

Definition zum ersten Mal 1963 auf dem Kongress für Internationale Vereinigung für 

Europarecht in Den Haag. Für Ipsen war der ĂMarktbürgerñ eine Beschreibung für 

die gleichzeitige Berührung des Einzelnen durch den eigenen Mitgliedstaat und den 

gemeinsamen Markt. Im Gegensatz zu den Mitgliedstaaten, die ihre Bürger 

                                                 

14
 Vgl. Art. 20 AEUV. 

15
 Art. 23 AEUV. 

16
 Vgl. Borchardt (2010), 148. 
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grundsätzlich berechtigen und verpflichten können, hat die Gemeinschaft hierfür nur 

eine bedingte Befugnis.17 

Mit dem Vertrag von Maastricht wurde die Unionsbürgerschaft als eigenständiges 

Kapitel in den damaligen EG-Vertrag eingearbeitet. Ursprünglich war geplant, durch 

den Ausdruck ĂUnionsbürgerñ lediglich mehr Bürgernähe herzustellen. Heute zählt 

die Unionsbürgerschaft jedoch zum Kernstück der Europäischen Union. Im Zweiten 

Teil des AEUV ist diese gemeinsam mit dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung in 

den Art. 20 bis 25 AEUV niedergeschrieben.18 

 

2.2 Rechte und Pflichten der Unionsbürger 

 

Die Mehrzahl der Rechte und Pflichten der Unionsbürger sind politischer Natur. Zu 

nennen sind etwa:19 

 

Wahlrecht 

Jeder Unionsbürger hat das aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum 

Europäischen Parlament und den Kommunalwahlen in dem Mitgliedstaat, in dem er 

seinen Wohnsitz hat, wobei für ihn dieselben Bedingungen gelten wie für die 

Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaates.20 

 

Diplomatischer und konsularischer Schutz eines anderen Mitgliedstaats 

Wie bereits erläutert, genießt jeder Unionsbürger in einem Drittland, in dem der 

Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit der Unionsbürger besitzt, nicht vertreten 

ist, den Schutz durch die diplomatischen und konsularischen Behörden eines jeden 

Mitgliedstaates unter denselben Bedingungen wie für Staatsangehörige dieses 

Staats.21 

 

Sollte zum Beispiel ein österreichischer Staatsbürger in einem Staat, in dem sich 

keine österreichische Auslandsvertretung befindet, in eine Notsituation geraten, 

kann er sich an eine Botschaft oder ein Konsulat eines EU-Staates wenden. Diese 

                                                 

17
 Vgl. Calliess (2007), 9. 

18
 Vgl. Borchardt (2010), 141. 

19
 Vgl. Borchardt (2010), 143. 

20
 Vgl. Art. 22 AEUV. 

21
 Vgl. Art. 23 AEUV. 
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Auslandsvertretung wird unverzüglich das österreichische Außenministerium 

verständigen. Danach werden die zur Hilfe notwendigen Schritte vom 

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMeiA) 

eingeleitet. 

 

Petitionsrecht 

Jeder Unionsbürger hat das Recht, eine Petition an das Europäische Parlament zu 

richten und das Recht, sich an einen Bürgerbeauftragten zu wenden, der vom 

Europäischen Parlament ernannt wird, um Missstände in der Tätigkeit der Organe 

und Einrichtungen der Gemeinschaft festzustellen.22 

 

Daneben gibt es aber auch klassische Freiheits- und Gleichheitsrechte. Es handelt 

sich dabei um: 

 

Gleichheit 

Jeder Unionsbürger hat das Recht auf Gewährleistung der Gleichheit. 

Unionsbürger, die sich in der gleichen Situation befinden, haben das Recht auf die 

gleiche rechtliche Behandlung, - unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit. Artikel 9 

EUV regelt diese Gleichbehandlung. Somit dürfen gleiche Sachverhalte nicht 

ungleich und ungleiche Sachverhalte nicht gleich behandelt werden. Ob in dem 

betreffenden Mitgliedstaat eine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeführt wird oder nicht, 

darf nicht ausschlaggebend sein.23 

 

Freizügigkeit und Aufenthaltsrecht 

Gemäß Art. 21 AEUV hat jeder Unionsbürger das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten vorbehaltlich der Beschränkungen die sich im primären und 

sekundären Unionsrecht befinden, frei zu bewegen und aufzuhalten.24 

 

Obwohl im Art. 20 Abs. 2 AEUV auf Rechte und Pflichten der Unionsbürger 

hingewiesen wird, beinhaltet der Vertrag keine Pflichten. 

 

                                                 

22
 Vgl. Art. 24 AEUV. 

23
 Vgl. Borchardt (2010), 144. 

24
 Vgl. Borchardt (2010), 145. 
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2.3 Erwerb und Verlust der Unionsbürgerschaft 

 

Ausschlaggebend für Erwerb und Verlust der Unionsbürgerschaft ist das nationale 

Recht. Artikel 20 Abs. 1 Satz 2 AEUV verweist auf das Staatsangehörigkeitsrecht 

der Mitgliedstaaten und stellt damit keinen autonomen Begriff des Unionsrechts dar. 

Die Unionsbürgerschaft ersetzt dadurch aber nicht die nationale Staatsbürgerschaft, 

sondern ergänzt sie. Nur natürliche Personen können Unionsbürger werden.25 

 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik. 

 

 

                                                 

25
 Vgl. Borchardt (2010), 141f. 
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3 Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 

 

Um die Zusammenarbeit des österreichischen auswärtigen Dienstes mit dem 

Europäischen Auswärtigen Dienst bewerten zu können, ist es zunächst notwendig, 

die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik näher zu betrachten. 

 

3.1 Von der Europäischen Politischen Zusammenarbeit zur 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

 

Nach Erfahrungen zweier Weltkriege war das Ziel des Integrationsprozesses, dass 

Europa außenpolitisch mit nur einer Stimme spricht, um neue innereuropäische 

Kriege zu verhindern. Es sollten europäische, staatenübergreifende Überzeugungen 

und Institutionen an Stelle von nationalstaatlicher Machtpolitik stehen.26 

 

Der Weg zu einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik war aber nicht nur von 

Fort- sondern auch von Rückschritten geprägt. Nachdem die Europäische 

Verteidigungsgemeinschaft im Jahr 1954 und die Fouchet-Pläne 1962 scheiterten, 

wurde Anfang der siebziger Jahre die Europäische Politische Zusammenarbeit 

(EPZ) initiiert und 1987 durch die Einheitliche Europäische Akte institutionalisiert.27 

Die Impulse für die EPZ lieferten die immer größer werdenden internationalen 

Spannungen, besonders die Ölkrise im Nahen Osten, und die Pläne einer 

europäischen Ost-West-Konferenz, die spätere Konferenz für Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Europa.28 

 

Die EPZ strebte eine einheitliche Außenpolitik an. Abstimmungen, Konsultationen, 

Anpassungen der unterschiedlichen Positionen und Ergreifung gemeinsamer 

Maßnahmen waren das Ziel. Um die Vorgaben zu erfüllen, traf sich der Europäische 

Rat mindestens zweimal und die Außenminister mindestens viermal jährlich.29 

 

                                                 

26
 Vgl. Fröhlich (2008), 81. 

27
 Vgl. Bungenberg (2009), 197. 

28
 Vgl. Fröhlich (2008), 82f. 

29
 Vgl. Hafner (2002), 928. 
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Mit der Europäischen Politischen Zusammenarbeit wurde allerdings keine neue 

Organisation gegründet. Es gab weder ein festes Sekretariat noch einen Amtssitz 

oder spezielle Kommissionen. So blieben die viermal jährlich stattfindenden Treffen 

der Außenminister eher private Zusammenkünfte, bei denen versucht wurde, einen 

gemeinsamen Standpunkt gegenüber Drittstaaten bei Problemen der internationalen 

Politik zu formulieren.30  

Beschlüsse, die einstimmig gefasst wurden, entsprachen lediglich politischen 

Absichtserklärungen. Gegen Ende der siebziger Jahre kam die Zusammenarbeit 

beinahe zum Stillstand. Sie reagierte auf große weltpolitische Herausforderungen 

wie den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan 1979 oder die Geiselnahme der 

amerikanischen Botschaft in Teheran, nicht nur zögerlich, sondern auch 

unkoordiniert. Mehrere Gründe, so zum Beispiel das Ende des Kalten Krieges, der 

Zerfall der Sowjetunion, die Sorge um einen Rückzug der einstigen Schutzmacht 

USA und die deutsche Wiedervereinigung, verlangten eine Weiterentwicklung der 

außen- und sicherheitspolitischen Handlungsstrukturen der Mitgliedstaaten, die weit 

über die bisherige Form hinausging. 

 

Am 4. November 1993 trat der Vertrag über die Europäische Union in Kraft. Die 

Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 

führten damit eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ein.31 Dieser Vertrag 

errichtete für die GASP eine eigenständige Vertragssäule mit besonderem 

Entscheidungssystem, die im Vergleich zur EPZ neue Zielsetzungen und 

Handlungsinstrumenten beinhaltete.32  

 

Mit dieser Vertragssäule wurden erstmals alle Fragen der Sicherheit und der 

verteidigungspolitischen Aspekte vertraglich fixiert. Die Idee einer gemeinsamen 

Verteidigungspolitik und das Entstehen einer gemeinsamen Verteidigung wurden als 

Fernziel formuliert.33 

Mit dem Vertrag von Amsterdam kamen zusªtzliche Rechtsinstrumente wie ĂDer 

Gemeinsame Standpunktñ und ĂDie Gemeinsame Aktionñ hinzu. Im Falle des 

ĂGemeinsamen Standpunktesñ haben die Mitgliedstaaten dafür Sorge zu tragen, 

dass ihre einzelstaatliche Politik mit den gemeinsamen Standpunkten in Einklang 

                                                 

30
 Vgl. Fröhlich (2008), 83ff. 

31
 Vgl. Kreft (2002), 14. 

32
 Vgl. Müller-Brandeck-Bocquet (2006), 25. 

33
 Vgl. Wirtz (2009), 58ff. 
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steht. Die ĂGemeinsame Aktionñ wurde beispielsweise für Krisenmanagement-

Operationen verabschiedet. Im Vertrag von Nizza wurden die Bestimmungen für die 

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik nur leicht geändert. Beispielsweise 

können seither EU-Sonderbeauftragte mit einer qualitativen Mehrheit ernannt 

werden.  

 

Der Lissabonner Vertrag hat zwar die 1993 eingeführte Dreisäulenstruktur 

aufgegeben, es bestehen aber weiterhin die Konzepte der Intergouvernementalität 

und Supranationalität. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die bisher in 

der zweiten Säule angesiedelt war, wird eigenständig im EU-Vertrag normiert, 

wodurch klargestellt ist, dass durch den Reformvertrag keine Supranationalität der 

GASP bewirkt wird.34  

 

3.2 Ziele der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

  

Neben den allgemeinen Zielen der Union, werden fünf eigentliche Ziele im Bereich 

der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik verfolgt:35 

 

¶ Wahrung der gemeinsamen Werte, der grundlegenden Interessen und 

Unabhängigkeit der Union im Einklang der Grundsätze der Charta der 

Vereinigten Nationen 

 

¶ Stärkung der Sicherheit der Union und deren Mitgliedstaaten in allen Formen 

 

¶ Wahrung des Friedens und Stärkung der internationalen Sicherheit 

entsprechend den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen 

 

¶ Förderung der internationalen Zusammenarbeit 

 

¶ Stärkung und Entwicklung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie 

Achtung der Grund- und Menschenrechte 

 

                                                 

34
 Vgl. Bungenberg (2009), 198f. 

35
 Vgl. Kernic (2007), 43f. 
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3.3 Organe der Außenbeziehung der EU 

 

Bei der Außenbeziehung der EU wird zwischen zentraler und dezentraler 

Außenvertretung unterschieden. 

 

3.3.1 Zentrale Außenvertretung 

 

Nach dem Vertrag von Lissabon sind insbesondere die Kommission, der Präsident 

des Europäischen Rates, sowie der Hohe Vertreter der Union für die zentrale 

Außenvertretung zuständig.36 

 

3.3.1.1 Die Kommission 

 

Bis zum 31. Oktober 2014 besteht die Kommission aus 27 Mitgliedern. Und zwar 

aus dem Präsidenten, dem Hohen Vertreter der EU für Außen- und 

Sicherheitspolitik, der zugleich erster Vize-Präsident der Kommission ist sowie 25 

Mitgliedern, von denen sechs Mitglieder den Rang eines Vize-Präsidenten haben. 

Jeder Mitgliedstaat ist mit einem Kommissar vertreten.37 

Ab dem 1. November 2014 soll die Mitgliederzahl der Kommission nur mehr zwei 

Drittel der Zahl der Mitgliedstaaten betragen. Das entspricht bei den gegenwärtigen 

27 Mitgliedern, eine Reduktion auf 18. Gleichzeitig soll ein Rotationssystem 

eingeführt werden, damit gewährleistet ist, dass jeder MS in zwei von drei 

aufeinander folgenden Kommissionsmandaten in der Kommission vertreten ist. 

 

Sofern nicht die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik betroffen ist, vertritt die 

Kommission nach Art. 17 Abs. 1 EUV die Union nach außen. Hierzu zählt auch die 

Vertretung bei Verhandlungen, nicht aber bei Abschluss von internationalen 

Verträgen mit anderen Staaten oder internationalen Organisationen (IO). Des 

Weiteren zählen auch Gespräche mit potenziellen neuen Mitgliedstaaten zu den 

Aufgaben der Kommission. Sollten bei Verhandlungen vor allem Fragen der GASP 

betroffen sein, tritt an die Stelle der Kommission der HV.38  

                                                 

36
 Vgl. Nawparwar (2009), 21. 

37
 Vgl. Borchardt (2010), 182. 

38
 Vgl. Arndt / Fetzer / Fischer (2010), 33. 
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Der derzeitige Präsident der Kommission ist der Portugiese José Manuel Barroso. 

 

3.3.1.2 Der Präsident des Europäischen Rates 

 

Derzeit besteht der Europäische Rat aus den 27 Staats- und Regierungschefs der 

Mitgliedstaaten, dem Präsidenten der Kommission und dem Präsidenten des 

Europäischen Rates. Stimmrecht haben allerdings nur die Mitgliedstaaten. Der 

Hohe Vertreter nimmt an den Sitzungen des Europäischen Rates teil.39 

 

Der Präsident des Europäischen Rates wurde mit dem Vertrag von Lissabon als 

neue Institution geschaffen. Anders als zuvor hat er kein nationales sondern ein 

europäisches Mandat und wird mit einer qualifizierten Mehrheit für eine Amtszeit 

von zweieinhalb Jahren gewählt. Eine einmalige Wiederwahl ist möglich. Er 

repräsentiert die Europäische Union im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik 

bei internationalen Gipfeltreffen.40 

 

Seit 1. Dezember 2009 ist der Belgier Herman Van Rompuy Präsident des 

Europäischen Rates. Am 1. März 2012 haben ihn die Staats- und Regierungschefs 

der EU-Mitgliedstaaten für eine zweite Amtszeit von zweieinhalb Jahren, d.h. für die 

Zeit vom 1. Juni 2012 bis zum 30. November 2014, wiedergewählt.41 

 

Der Europäische Rat trifft sich regelmäßig zweimal pro Halbjahr. Im Bereich der 

Außen- und Sicherheitspolitik nimmt er eine zentrale Rolle ein. Er legt allgemeine 

strategische Interessen und Ziele für die Europäische Union fest. Das Handeln des 

Europäischen Rates erstreckt sich aufgrund des Kohärenzgebots auf das gesamte 

auswärtige Handeln der EU. Wie bereits bei der Kommission erwähnt, ist die 

Kommission von der Außenvertretung im Aufgabengebiet der Gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik ausgeschlossen. Daher sind Überschneidungen  

zwischen diesen beiden Funktionen unwahrscheinlich.42 

 

                                                 

39
 Vgl. Weidenfeld (2010), 117f. 

40
 Vgl. Borchardt (2010), 155. 

41
 Vgl. Presse Europäischer Rat (2012). 

42
 Vgl. Nawparwar (2009), 22. 
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Des Weiteren ernennt der Europäische Rat mit qualifizierter Mehrheit und mit 

Zustimmung des Präsidenten der Kommission den Hohen Vertreter der Union für 

Außen- und Sicherheitspolitik. Der Europäische Rat kann die Amtszeit des Hohen 

Vertreters nach dem gleichen Verfahren wieder beenden.43 

 

3.3.1.3 Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik 

 

Die mangelnde Kohärenz der Außenvertretung hinderte lange Zeit die Europäische 

Union daran, als einflussreicher internationaler Akteur aufzutreten. Deshalb wurde 

1999 das Amt des Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik geschaffen. Es kam aber immer wieder zu Diskrepanzen zwischen 

dem Hohen Vertreter, der gleichzeitig auch Generalsekretär des Rates war, und 

dem für die Außenbeziehung zuständigen Mitglied der Kommission.44 

Der Vertrag von Lissabon hat diese beiden Funktionen zusammen gelegt. Die 

Verschmelzung dieser beiden Funktionen wird auch als ĂDoppelhutñ bezeichnet. 

Seit diesem Zeitpunkt ist der HV als Teil der Europäischen Kommission 

(Vizepräsident) für die Koordinierung der Außenbeziehungen insgesamt 

verantwortlich. Hinzu kommt, dass er den Vorsitz im ĂRat für Auswärtige 

Angelegenheitenñ hat, welcher von den Außenministern der Mitgliedstatten gebildet 

wird. Der offizielle Titel lautet Hoher Vertreter der Union für Außen- und 

Sicherheitspolitik und nicht wie im Verfassungsvertrag vorgesehen ĂEuropäischer 

Außenministerñ. 

 

Wie bereits erwähnt, wird der Hohe Vertreter vom Europäischen Rat mit 

Zustimmung des Präsidenten der Kommission ernannt. Unterstützt wird der HV vom 

neu geschaffenen Europäischen Auswärtigen Dienst.45  

 

Aktuell hat Catherine Ashton die Position des Hohen Vertreters. Sie wurde am 4. 

Dezember 2009 vom Europäischen Rat, mit Zustimmung des Präsidenten der 

Kommission, zur Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik 

ernannt. Ihre Amtszeit endet am 31. Oktober 2014.46 

                                                 

43
 Vgl. Art. 18 Abs. 1 EUV. 

44
 Vgl. Weidenfeld (2010), 133. 

45
 Vgl. Borchardt (2010), 167. 

46
 Vgl. Obwexer (2011). 71. 



16 

 

3.3.2 Dezentrale Außenvertretung 

 

Die Dezentrale Außenvertretung obliegt dem Europäischen Auswärtigen Dienst und 

den Delegationen der Union. 

 

3.3.2.1 Der Europäische Auswärtige Dienst 

 

Die Rechtsgrundlage für den Beschluss des Rates über die Organisation und die 

Arbeitsweise des Europäischen Auswärtigen Dienstet regelt Artikel 27 Absatz 3 

EUV: 

 

ĂBei der Erfüllung seines Auftrags stützt sich der Hohe Vertreter auf einen 

Europäischen Auswärtigen Dienst. Dieser Dienst arbeitet mit den 

diplomatischen Diensten der Mitgliedstaaten zusammen und umfasst 

Beamte aus den einschlägigen Abteilungen des Generalsekretariats des 

Rates und der Kommission sowie abgeordnetes Personal der nationalen 

diplomatischen Dienste. Die Organisation und die Arbeitsweise des 

Europäischen Auswärtigen Dienstes werden durch einen Beschluss des 

Rates festgelegt. Der Rat beschließt auf Vorschlag des Hohen Vertreters 

nach Anhörung des Europäischen Parlaments und nach Zustimmung der 

Kommission.ñ47 

 

Eine der Hauptaufgaben des Europäischen Auswärtigen Dienstes besteht darin, den 

Hohen Vertreter im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zu 

unterstützen. Da sich das vierte Kapitel ausschließlich mit dem EAD beschäftigt, 

folgt eine nähere Darstellung in jenem Kapitel. 

 

3.3.2.2 Die Delegationen der Union 

 

Neben dem EAD gehören auch die Delegationen der Union zur dezentralen 

Außenvertretung der Europäischen Union. Dieses Organ wurde allerdings nicht 

                                                 

47
 Art. 27 Abs. 3 EUV. 
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komplett neu erschaffen. Die Kommission hatte schon frühzeitig einen Außendienst 

aufgebaut, um ihre zahlreichen Außenbeziehungen besser handhaben zu können.48  

 

Gemäß Art. 221 AEUV sorgen die Delegationen der Union in Drittländern sowie bei 

internationalen Organisationen für die Vertretung der Union. Des Weiteren 

unterstehen die Delegationen der Leitung des Hohen Vertreters und arbeiten eng 

mit den diplomatischen und konsularischen Vertretern der Mitgliedstaaten 

zusammen.49 

 

Nachdem die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik geschildert wurde, kann 

im nächsten Schritt auf die Details des Europäischen Auswärtigen Dienstes 

eingegangen werden. 

                                                 

48
 Vgl. Nawparwar (2009), 24. 

49
 Vgl. Art. 221 AEUV. 
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4 Der Europäische Auswärtige Dienst 

 

Am 1. Jänner 2010, genau ein Jahr nach in Kraft treten des Vertrags von Lissabon, 

nahm der Europäische Auswärtige Dienst seine Arbeit auf. Ein Jahr später, am 1. 

Jänner 2011 fand die erste große Versetzungsrunde von EU-Beamten statt.50  

Erste Überprüfungen des EAD sollen zeitnah stattfinden. Es wird sich zeigen, ob er 

sich in Richtung eines EU-Sekretariats bzw. als 28. Außenministerium oder zu 

einem Initiativorgan entwickelt. Eine ausführliche Evaluierung ist für 2014 geplant. 

 

4.1 Entstehung des Europäischen Auswärtigen Dienstes  

 

Die Vorbereitungsarbeiten zum EAD gehen auf die Arbeiten des Europäischen 

Konvents zurück. Dieser Konvent erarbeitete den maßgeblichen Entwurf für einen 

Vertrag über die Verfassung der EU. Bereits im Jahr 2001 haben die Staats- und 

Regierungschefs der Europäischen Union eine Reform des außenpolitischen 

Instrumentariums der Union von dem Konvent gefordert. Eine bessere Koordination 

bei Bekämpfung von Krisenherden in und außerhalb Europas sowie eine 

kohärentere gemeinsame Außenpolitik und Verteidigungspolitik wurden gefordert.51 

Seit den 1950er Jahren haben sich die supranationalen und intergouvernementalen 

Politikfelder in institutioneller Hinsicht beinahe auseinander entwickelt ï Reformen 

wurden dadurch notwendig. Parallel dazu baute die Kommission einen eigenen 

Außendienst auf. Als der Vertrag von Lissabon in Kraft trat, hatte die Kommission 

ein Netzwerk von mehr als 130 Delegationen, die sich über die ganze Welt verteilen. 

Zu Grunde lag dabei der ehemalige Vertrag zur Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft. Der frühere Hohe Vertreter für die Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik, der bis 2009 im Amt war, konnte sich mithilfe von Planungs- und 

Strategieeinheiten als ernst zu nehmender außenpolitischer Akteur etablieren. Er 

sah sich allerdings in seinem Aktionsradius eingeschränkt, da mit der 

außenpolitischen Troika der EU (Art. 18 EUV in der Fassung von Nizza: 

Außenminister der amtierenden Ratspräsidentschaft, Hoher Vertreter der GASP, 

Kommissar für Außenbeziehungen) konkurrierende Formate der GASP-Diplomatie 

                                                 

50
 Vgl. Derksen (2012), 1f. 

51
 Vgl. Lieb / Kremer (2010), 196ff. 
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bestanden. Fr¿hzeitig wurde die Idee des ĂDoppelhutsñ f¿r die EU-Außenvertretung 

im Konvent geboren. Der Entwurfstext wurde fast identisch in den späteren Vertrag 

von Lissabon übernommen. 

 

4.2 Organisation des Europäischen Auswärtigen Dienstes 

 

Die Arbeitsweise und die Organisation des EAD sind durch einen Beschluss des 

Rates festgelegt geworden. Der Rat hat diesen Beschluss auf Vorschlag des Hohen 

Vertreters, nach Anhörung des Europäischen Parlaments und nach Zustimmung der 

Kommission, beschlossen.52 

 

Der Europäische Auswärtige Dienst, mit Sitz in Brüssel, ist eine funktional 

eigenständige Einrichtung der Europäischen Union. Der Dienst ist vom 

Generalsekretariat des Rates und von der Kommission getrennt und verfügt über 

die erforderliche Rechts- und Geschäftsfähigkeit, um die ihm gestellten Aufgaben 

und Ziele zu erreichen.53 Da der EAD ein von der Kommission und von dem 

Ratssekretariat getrennter Dienst ist, nimmt er als Konstrukt Ăsui generisñ eine 

Sonderstellung ein.54 

 

4.2.1 Zuständigkeitsbereich 

 

Der Europäische Auswärtige Dienst unterstützt den Hohen Vertreter bei Erfüllung 

seiner Aufgaben. Insbesondere handelt es sich dabei um die Leitung der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und die Gewährleistung der Kohärenz 

des auswärtigen Handelns der Union.55 

 

Die Zentralverwaltung des Europäischen Auswärtigen Dienstes besteht aus 

geografisch, multilateral und thematisch ausgerichteten Einheiten. Diese sollen 

gemeinsam mit den entsprechenden Diensten der Kommission und des 

                                                 

52
 Vgl. Art. 27 Abs. 3 EUV. 

53
 Vgl. Beschluss des Rates 2010/427/EU, ABl 2010 L 201, Art 1 Abs 2. 

54
 Vgl. Presidency report to the European Council on the European External Action Service, 

14930/09, 6. 

55
 Vgl. Beschluss des Rates 2010/427/EU, ABl 2010 L 201, Art 1. 
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Generalsekretariats des Rates zusammenarbeiten und sowohl die bilateralen 

Beziehungen der Europäischen Union zu Drittstaaten als auch die Gemeinsame 

Außen- und Sicherheitspolitik abdecken.56 

 

4.2.2 Personelle Zusammensetzung 

 

Das Personal des Europäischen Auswärtigen Dienstes setzt sich aus Beamten und 

Bediensteten der Europäischen Union sowie aus Personal der diplomatischen 

Dienste der Mitgliedstaaten zusammen. In erforderlichen Fällen kann der EAD auch 

auf eine begrenzte Zahl an nationalen Sachverständigen mit Spezialkenntnissen 

zurückgreifen.57 

 

Die Aufnahme in den Europäischen Auswärtigen Dienst erfolgt auf Grundlage des 

Leistungsprinzips. Es wird auf eine angemessene geografische Verteilung und eine 

ausgewogene Geschlechterverteilung geachtet. Bis Mitte 2013 werden unter 

anderem diese Kriterien durch den Hohen Vertreter auf Einhaltung überprüft.58 

Jene Bediensteten auf Zeit, die aus den diplomatischen Mitgliedstaaten stammen, 

haben dieselben Rechte und Pflichten wie Beamte der Union. Das bedeutet, dass 

sie für alle Stellen des EAD unter gleichen Bedingungen in Betracht kommen. Es 

wird kein Unterschied zwischen Beamten der Union und den Bediensteten auf Zeit 

aus den MS gemacht. Die Mitgliedstaaten unterstützen die Union mit den 

finanziellen Verbindlichkeiten ihrer Bediensteten auf Zeit. 

 

Das Personal, das im Dienst des Europäischen Auswärtigen Dienstes steht, darf 

sich bei der Erfüllung seiner Pflichten ausschließlich von den Interessen der Union 

leiten lassen. Es dürfen keine Weisungen einer Behörde, Regierung, Organisation 

oder von Personen, die sich außerhalb des EAD befinden, entgegengenommen 

werden.59 

 

                                                 

56
 Vgl. Lieb / Kremer (2010), 203f. 

57
 Vgl. Beschluss des Rates 2010/427/EU, ABl 2010 L 201, Art 6 Abs 2 und 3. 

58
 Vgl. Beschluss des Rates 2010/427/EU, ABl 2010 L 201, Art 6 Abs 6 und 7. 

59
 Vgl. Beschluss des Rates 2010/427/EU, ABl 2010 L 201, Art 6 Abs 4. 
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Bei voller Personalstärke soll das Personal zu einem Drittel aus Diplomaten der 

Mitgliedstaaten sowie aus mindestens 60 % EU-Beamten bestehen. Ein Bericht 

über die Besetzung der Stellen wird vom Hohen Vertreter jährlich vorgelegt.60 

 

Die Mitgliedstaaten müssen jenen Beamten, die Bedienstete auf Zeit im 

Europäischen Auswärtigen Dienst geworden sind, nach Ende ihrer Dienstzeit die 

sofortige Wiedereinstellung garantieren. Grundsätzlich darf die Dienstzeit acht Jahre 

nicht überschreiten. In Ausnahmefällen kann um zwei Jahre verlängert werden.61 

 

4.2.3 Finanzierung 

 

Im Bericht des Vorsitzes an den Europäischen Rat über den Europäischen 

Auswärtigen Dienst heißt es:  

 

ĂThe establishment of the EEAS should be guided by the principle of cost-

efficiency aiming towards budget neutralityò62 

 

Um kostenwirksam und haushaltsneutral zu sein, ist es notwendig, 

Übergangsregelungen vorzunehmen und die Kapazitäten nach und nach 

aufzubauen. Des Weiteren müssen Überlappungen bei der Struktur von Aufgaben, 

Funktionen und Ressourcen vermieden werden. Jede Möglichkeit einer 

Rationalisierung soll genutzt werden.63 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 des Ratsbeschlusses, verbleiben die operativen Ausgaben der 

Haushaltslinien des EAD in dem, die Kommission betreffenden, Einzelplan des 

Gesamthaushaltes.64 

Der Europäische Auswärtigen Dienst stellt nach Art. 314 Abs. 1 AEUV einen 

Haushaltsvoranschlag für die Ausgaben des Folgejahres auf. Die Kommission fasst 

                                                 

60
 Vgl. Beschluss des Rates 2010/427/EU, ABl 2010 L 201, Art 6 Abs 9. 

61
 Vgl. Beschluss des Rates 2010/427/EU, ABl 2010 L 201, Art 6 Abs 11. 

62
 Presidency report to the European Council on the European External Action Service, 

14930/09, 8. 

63
 Vgl. Presidency report to the European Council on the European External Action Service, 

14930/09, 8. 

64
 Vgl. Beschluss des Rates 2010/427/EU, ABl 2010 L 201, Art 8 Abs 1 und Abs 4. 
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alle Voranschläge zusammen und erstellt einen Entwurf für den Haushaltsplan. Die 

Kommission ist dazu berechtigt, den Haushaltsplanentwurf zu ändern. 

 

Für das Jahr 2011 betrug das Budget des Europäischen Auswärtigen Dienstes 464 

Millionen (Mio) Euro. Rund 184 Mio. Euro waren für die Zentrale und 280 Mio. Euro 

für die EU-Delegationen budgetiert. Des Weiteren wurden 253 Mio. Euro der 

Kommission, für die im Zusammenhang der EU-Delegationen angefallenen 

administrativen Kosten, budgetiert.65 

 

4.2.4 EU-Delegationen 

 

Im Sinne von organisatorischen Aspekten wurde von der Arbeitsgruppe 

ĂAußenpolitisches Handelnñ vorgeschlagen, dass die Verdoppelung von 

Dienststellen soweit wie möglich verhindert werden soll. Um dieses Ziel zu erreichen 

wurde empfohlen, die damaligen Kommissionsaußenstellen in EU-Außenstellen/-

Botschaften umzuwandeln.66 

 

Diese ĂDelegationen der Unionñ sorgen für die Vertretung der Union in Drittländern 

und bei internationalen Organisationen. Wie bereits erwähnt wurde, sind die 

Delegationen dem Hohen Vertreter unterstellt und arbeiten mit den diplomatischen 

und konsularischen Vertretungen der Mitgliedstaaten zusammen.67 

Die Mitgliedstaaten und die Delegationen der Europäischen Union stimmen sich 

gemeinsam ab, um vereinte Standpunkte und Aktionen gewährleisten zu können. 

Das geschieht insbesondere durch Informationsaustausch und gemeinsame 

Bewertungen.68 

 

Die Eröffnung und die Schließung einer Delegation obliegt dem Hohen Vertreter im 

Einvernehmen mit dem Rat und der Kommission.69  

 

                                                 

65
 Vgl. Report by the High Representative to the European Parliament, the Council and the 

Commission, 10. 

66
 Vgl. Schlussbericht der Gruppe VII, ĂAuÇenpolitisches Handelnñ, CONV 459/02, 22. 

67
 Vgl. Art. 221 AEUV. 

68
 Vgl. Art. 35 EUV. 

69
 Vgl. Beschluss des Rates 2010/427/EU, ABl 2010 L 201, Art 5 Abs 1. 
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Geleitet werden die Delegationen jeweils von einem Delegationsleiter. Das gesamte 

Personal ist diesem Delegationsleiter unterstellt. Er ist, bezüglich der Arbeit der 

Delegation sowie der Gewährleistung der Koordinierung aller Maßnahmen der 

Union, gegenüber dem Hohen Vertreter rechenschaftspflichtig. Das Personal 

umfasst hauptsächlich das Personal des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Hinzu 

kommt Personal von der Kommission, für jene Bereiche, die nicht in die 

Zuständigkeit des EAD fallen.70 

 

Des Weiteren nimmt der Delegationsleiter Weisungen des Hohen Vertreters und 

des Europäischen Auswärtigen Dienstes entgegen und ist für deren Durchführung 

verantwortlich. Darüber hinaus können Anweisungen von der Kommission kommen, 

sofern es sich um jene Bereiche handelt, die der Kommission durch Verträge 

übertragen wurden.71 Der Delegationsleiter ist befugt, in dem Land, in dem die 

Delegation akkreditiert ist, die Union bei Verhandlungen zu vertreten und Verträge 

abzuschließen.72 

 

Um sicherzustellen, dass die Delegation der Union sowie das Personal in den 

Aufnahmeländern ausreichende Vorrechte und Immunitäten hat, schließt der Hohe 

Vertreter die erforderlichen Vereinbarungen mit den Aufnahmeländern oder den 

betreffenden internationalen Organisationen ab. Zugrunde liegt dem, das ĂWiener 

Übereinkommen über diplomatische Beziehungenñ (WÜD), das am 18. April 1961 

unterzeichnet wurde.73 

 

Zurzeit gibt es 140 EU-Delegationen. In den nächsten Monaten wird eine neue 

Delegation in Yangon, Myanmar hin zu kommen.74 

 

4.3 Aufbau des Europäischen Auswärtigen Dienstes 

 

Ein geschäftsführender Generalsekretär, der dem Hohen Vertreter unterstellt ist, 

verwaltet den Europäischen Auswärtigen Dienst. Er ist für alle erforderlichen 

                                                 

70
 Vgl. Beschluss des Rates 2010/427/EU, ABl 2010 L 201, Art 5 Abs 2. 

71
 Vgl. Beschluss des Rates 2010/427/EU, ABl 2010 L 201, Art 5 Abs 3. 

72
 Vgl. Beschluss des Rates 2010/427/EU, ABl 2010 L 201, Art 5 Abs 8. 

73
 Vgl. Beschluss des Rates 2010/427/EU, ABl 2010 L 201, Art 5 Abs 6. 

74
 Vgl. E-Mail von Toivo Klaar. 
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Maßnahmen verantwortlich, die für ein erfolgreiches Funktionieren des EAD, 

einschließlich dessen Verwaltung und Haushaltsführung, nötig sind. Des Weiteren 

ist er für eine effektive Koordinierung zwischen den Delegationen der Union und 

allen Abteilungen der Zentralverwaltung zuständig. Unterstützt wird er dabei von 

zwei stellvertretenden Generalsekretären.75 

 

Der Europäischen Auswärtigen Dienst wird in mehrere Generaldirektionen 

unterteilt:76 

 

Es gibt Generaldirektionen mit geografischen Referaten, Referaten für multilaterale 

Angelegenheiten sowie thematischen Referaten, die alle Länder und Regionen der 

Welt abdecken. Sie stimmen sich, falls es erforderlich ist, mit dem 

Generalsekretariat des Rates sowie mit den Dienststellen der Kommission ab. 

 

Eine der Generaldirektionen ist für Verwaltung, Personal, Haushalt, Sicherheit sowie 

Informations- und Kommunikationssysteme zuständig. Sie ist dem 

Geschäftsführenden Generalsekretär zugeordnet. 

 

Des Weiteren gibt es noch eine Direktion für Krisenmanagement und Planung, den 

Stab für die Planung und Durchführung ziviler Operationen sowie den Militärstab der 

Europäischen Union, die unmittelbar der Aufsicht und Verantwortung des Hohen 

Vertreters  unterstellt sind. 

 

In Abbildung 1 ist das Organigramm des Europäischen Auswärtigen Dienstes, mit 

Stand von 1. Oktober 2011, ersichtlich. 

 

                                                 

75
 Vgl. Beschluss des Rates 2010/427/EU, ABl 2010 L 201, Art 4 Abs 1 und 2. 

76
 Vgl. Beschluss des Rates 2010/427/EU, ABl 2010 L 201, Art 4 Abs 3. 



25 

 

 

Abbildung 1: Organigramm des Europäischen Auswärtigen Dienstes77 

                                                 

77
 Abb. verändert entnommen aus: EEAS, Organisation (2012). 
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4.4 Aufgaben des Europäischen Auswärtigen Dienstes 

 

Die Hauptaufgabe des Europäischen Auswärtigen Dienstes ist es, den Hohen 

Vertreter und Vizepräsidenten der Kommission bei seinen Aufgaben zu 

unterstützen, um damit ein einheitliches und effizientes auswärtiges Handeln der 

Europäischen Union zu gewährleisten.78 

 

Der EAD soll den Hohen Vertreter insbesondere unterstützen79 

 

¶ bei der Erfüllung des Auftrags, die Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik der Europäischen Union zu leiten, zur Festigung von 

Vorschlägen die er im Rahmen des Rates durchführt beizutragen und für 

eine Kohärenz des auswärtigen Handels der Union zu sorgen 

¶ in seiner Eigenschaft als Präsident des Rates für Auswärtige 

Angelegenheiten 

¶ in seiner Eigenschaft als Vizepräsident der Kommission 

 

Des Weiteren unterstützt der Europäische Auswärtige Dienst, im Bereich der 

Außenbeziehung, den Präsidenten des Europäischen Rates, den Präsidenten der 

Kommission und die Kommission bei ihren Aufgaben.80 

 

Wichtig zum Erwähnen ist, dass der Europäische Auswärtige Dienst entsprechend 

dem Vertrag von Lissabon, nicht alle Bereiche der Europäischen Außenbeziehung 

abdeckt. Beispielsweise bleibt die Außenhandelspolitik weiterhin Aufgabe der EU-

Kommission. EU-Erweiterungen und die Entwicklungszusammenarbeit der Union, 

gehören ebenfalls nicht zur Zuständigkeit des Europäischen Auswärtigen 

Dienstes.81 

 

Das folgende Kapitel befasst sich analog zum Europäischen Auswärtigen Dienst, 

mit dem österreichischen auswärtigen Dienst. 

                                                 

78
 Vgl. Sachstandbericht bezüglich des Aufbaus eines Europäischen Auswärtigen Dienstes 

(EAD) (3619/AB), 2. 

79
 Vgl. Beschluss des Rates 2010/427/EU, ABl 2010 L 201, Art 2 Abs 1. 

80
 Vgl. Beschluss des Rates 2010/427/EU, ABl 2010 L 201, Art 2 Abs 2. 

81
 Vgl. Karl Graf Spreti Stiftung (2012). 
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5 Der österreichische auswärtige Dienst 

 

Im Statut für Aufgaben und Organisation des auswärtigen Dienstes (AOAD), das 

sich im Bundesgesetz befindet, wird der auswärtige Dienst wie folgt erklärt: 

 

ĂDer auswärtige Dienst ist jener Teil des Allgemeinen Verwaltungsdienstes 

des Bundes, der unter der Leitung und Verantwortung des Bundesministers 

für auswärtige Angelegenheiten die dem Bundesministerium für auswärtige 

Angelegenheiten und den ihm nachgeordneten Dienststellen übertragenen 

Geschäfte zu besorgen hat.ñ82 

 

5.1 Entstehung des österreichischen auswärtigen Dienstes 

 

Die österreich-ungarische Doppelmonarchie war nach ihrem Entstehen im Jahr 

1867 durch eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik gegenzeichnet. Das 

Ende des Ersten Weltkrieges führte zum Ende des Habsburgimperiums und somit 

auch zu einer Änderung der österreichischen Außenpolitik. Damals waren zwei 

Bereiche im Mittelpunkt der Außenpolitik. Zum einen ging es um die Findung eines 

gemäßigten Kurses zwischen Unabhängigkeit und Anschlussbestrebung. Zum 

anderen stand der Aufbau von geregelten Beziehungen zu den Nachbarstaaten 

(Südtirol, Südkärnten, Deutsch-Westungarn bzw. Burgenland) an. Nach der 

Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland, zerbrachen das 

europäische Sicherheitssystem und seine Staatenstruktur. Der Anschluss an 

Deutschland erfolgte im März 1938.83 

 

Nach dem zweiten Weltkrieg waren die meisten Gebäude in Wien zerstört. An eine 

normale Wiederaufnahme des Dienstbetriebes des auswärtigen Dienstes war in 

dieser Form kaum denkbar. Wichtig für eine rasche Entwicklung des diplomatischen 

Dienstes waren die ersten Wahlen Ende 1945 und die damit neu gewählte 

Regierung. Nach dem die Zentrale in Wien wieder aufgebaut wurde, begann man 

                                                 

82
 § 1 Abs. 1 AOAD. 

83
 Vgl. Filzmaier u. a. (2006), 8ff. 
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mit der Reaktivierung der Auslandsvertretungen. Die ersten diplomatischen 

Vertretungen waren in London, Moskau, Paris und Washington.84 

 

5.2 Organisation des österreichischen auswärtigen Dienstes 

 

Die Organisation des österreichischen auswärtigen Dienstes (ÖAD) wird über das 

Statut für Aufgaben und Organisation des auswärtigen Dienstes geregelt. 

 

5.2.1 Zuständigkeitsbereich 

 

Das BMeiA ist für europäische und internationale Angelegenheiten, soweit sie nicht 

in Zuständigkeiten eines anderen Bundesministeriums fallen, zuständig.85 

Insbesondere Angelegenheiten der Außenpolitik in allen Bereichen staatlicher 

Vollziehung, Angelegenheiten des Völkerrechts, Verhandlung von Staatsverträgen 

und die Vertretung der Republik Österreich gegenüber ausländischen Staaten und 

internationalen Organisationen. Des Weiteren fallen Angelegenheiten der 

ausländischen Vertretungsbehörden in Österreich sowie der österreichischen 

Vertretungsbehörden im Ausland in den Zuständigkeitsbereich des BMeiA. 

 

5.2.2 Personelle Zusammenstellung 

 

Das Personal des auswärtigen Dienstes besteht hauptsächlich aus Beamten und 

Vertragsbediensteten (VB) des Bundesministeriums für europäische und 

internationale Angelegenheiten. Hinzu kommen ĂOrtskräfteñ, die ausschließlich für 

Tätigkeiten an einem bestimmten Dienstort aufgenommen werden. Hierbei ist auf 

Rechtsvorschriften, die am Dienstort geltend sind, zu achten.86 

 

Im Jahr 2010 waren insgesamt 1.277 Personen im Bundesministerium für 

europäische und internationale Angelegenheiten tätig. Der Frauenanteil betrug 

48,5%. Im Außenministerium wird zwischen drei Laufbahnen unterschieden, dem 

                                                 

84
 Vgl. BMeiA (2009a), 3f. 

85
 Vgl. Anlage zu § 2 BMG. 

86
 Vgl. § 10 AOAD. 
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höheren Dienst mit 439 Personen, dem gehobenen Dienst mit 241 Beschäftigten 

und dem Fachdienst mit 578 Angestellten. Hinzu kommen 19 Bedienstete für die 

automatisierte Datenverarbeitung sowie 650 Lokalangestellte.87 

 

Im höheren Dienst befindliche Beamte oder Vertragsbedienstete sind mit der 

Leitung der Botschaften, Gesandtschaften, Ständigen Vertretungen Österreichs bei 

der EU und IO, sowie Generalkonsulate zuständig. In Ausnahmefällen kann 

vorübergehend auch ein Bediensteter des gehobenen Dienstes die Leitung 

übernehmen.88 

Das Aufnahmeverfahren für den höheren auswärtigen Dienst erfolgt in einem 

zweistufigen Auswahlverfahren (A-Préalable). Es gliedert sich in einen schriftlichen 

und einen mündlichen Teil. Neben der Bereitschaft alle drei bis vier Jahre den 

Dienstort zu wechseln, sind ausgezeichnete Englisch- und Französischkenntnisse, 

sowie ein Universitätsstudium oder ein Fachhochschulstudium für diese Laufbahn 

Pflicht. Nach einer Grundausbildung und einer Dienstprüfung werden die Beamten 

und VB an einer mittelgroßen Auslandsvertretung eingesetzt. Später haben diese 

die Möglichkeit, als Erstzugeteilte, nach dem Botschafter, die Vertretung Österreichs 

zu übernehmen. Nach einigen Auslandsposten als Erstzugeteilter ist es möglich, 

Botschafter zu werden.89  

 

Im gehobenen Dienst befindliche Beamte und Vertragsbedienstete sind als Kanzler 

in den Dienststellen im Ausland tätig. In jeder Auslandsvertretung ist ein Arbeitsplatz 

für administrativ-technische und haushaltsmäßige Angelegenheiten vorgesehen. 

Der Inhaber dieser Stelle trägt neben seinem Amtstitel oder seiner 

Verwendungsbezeichnung die Funktionsbezeichnung "Kanzler". Wenn die 

betreffende Dienststelle auch konsularische Aufgaben zu erfüllen hat, ist der 

Kanzler auch mit dieser Angelegenheit betraut. Wenn kein geeigneter Bediensteter 

für diese Funktion zur Verfügung steht, kann ausnahmsweise auch ein Beamter 

oder VB des Fachdienstes diese Stelle besetzen.90 

Durch ein Auswahlverfahren (B-Préalable), das sich auch in einen schriftlichen und 

einen mündlichen Teil gliedert, erfolgt die Aufnahme in den gehobenen Dienst. 

Voraussetzung sind sehr gute Englischkenntnisse und eine erfolgreich abgelegte 

                                                 

87
 Vgl. BMeiA (2011), 265f. 

88
 Vgl. § 4 AOAD. 

89
 Vgl. BMeiA, Der höhere auswärtige Dienst (2012). 

90
 Vgl. § 5 AOAD. 
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Matura, beziehungsweise Berufsreifeprüfung. Nach einer Grundausbildung, die in 

der Zentrale in Wien stattfindet, erfolgt eine kommissionelle Dienstprüfung, die 

Voraussetzung für eine Auslandsverwendung ist.91 

 

5.2.3 Finanzierung 

 

Für das Jahr 2010 betrug das Budget des Bundesministeriums für europäische und 

internationale Angelegenheiten 441 Mio. Euro. Rund 73 Mio. Euro waren für die 

Zentralleitung und 162 Mio. Euro für die Vertretungsbehörden budgetiert. Die 

Zentrale und die Vertretungsbehörden machten mehr als die Hälfte des Budgets 

aus. Der Rest verteilte sich auf kulturelle Vorhaben (7 Mio. Euro), Beiträge für 

internationale Konferenzen (1,7 Mio. Euro), Beiträge an IO (98 Mio. Euro), sowie 99 

Mio. Euro für die Austrian Development Agency GmbH.92 

 

5.2.4 Diplomatische Missionen und Konsulate 

 

Das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten hat 

rund 340 Objekte, die als Botschaften, Generalkonsulate, Kulturforen, Vertretungen 

bei zwischenstaatlichen Organisationen und für Wohn- und Repräsentationszwecke 

genutzt werden.93 

Alle diese Objekte dienen dem BMeiA für die Erfüllung der außenpolitischen und 

konsularischen Aufgaben. Spezialisten kümmern sich um die nötigen An- und 

Verkäufe, Anmietungen und Renovierungen der Liegenschaften. Kriterien sind 

Funktionalität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Gebäude. 

 

Mit Stand vom 31.12.2010 hatte das BMeiA 105 Dienststellen, die sich wie folgt 

aufteilten:94 

 

82 Bilaterale Botschaften 

5 Ständige Vertretungen bei Internationalen Organisationen 

                                                 

91
 Vgl. BMeiA, Der gehobene auswärtige Dienst (2012). 

92
 Vgl. BMeiA (2011), 266. 

93
 Vgl. BMeiA (2011), 268. 

94
 Vgl. BMeiA (2011), 269f. 
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11 Generalkonsulate 

6 selbständige Kulturforen 

1 sonstige Vertretungsbehörde 

 

Bei der sonstigen Vertretungsbehörde handelt es sich um das Österreich-Büro in 

Taipei. Aufgrund der Ein-China-Politik unterhält Österreich keine diplomatischen 

Beziehungen zu Taiwan. Da Taiwan von Österreich nicht als selbständiger Staat 

anerkannt ist, besteht in Taiwan lediglich ein Österreich-Büro.95 

 

Unterstützt werden diese Dienststellen von rund 280 Honorarkonsulaten, die sich 

über die ganze Welt verteilen. Honorarfunktionäre, die einen starken 

Österreichbezug haben müssen, sind ehrenamtlich tätig und sind verpflichtet, die 

nötige Infrastruktur für den Konsularbetrieb zur Verfügung zu stellen. 

 

Wie sich Vertretungsbehörden des Außenministeriums weltweit verteilen, ist in 

Abbildung 2 ersichtlich. Die Botschaft in Bogota, die 2012 geschlossen wird, 

erscheint auf dieser Karte nicht mehr. 

                                                 

95
 Vgl. E-Mail von Mag. Christoph Weidinger. 
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Abbildung 2: Weltkarte mit den Vertretungsbehörden des Außenministeriums96
 

                                                 

96
 Abbildung am 19.03.2012 zur Verfügung gestellt vom BMeiA. 
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5.3 Aufbau des österreichischen auswärtigen Dienstes 

 

Der auswärtige Dienst gliedert sich in zwei Teile: Zum einen in die in Wien 

ansässige Zentrale, zum anderen in Dienststellen, die die Vertretung Österreichs im 

Ausland übernehmen. 

 

Seit Februar 2005 befindet sich die Zentrale des Außenministeriums in Wien am 

Minoritenplatz 8.97  

Unter dieser Adresse sind zwei historische Gebäude, Herrengasse 11 und 13, 

zusammengefasst. Sie zählen zu den ältesten und bedeutendsten Bauwerken 

Wiens. Das erste Haus wurde für die Niederösterreichische Statthalterei und das 

zweite für das ehemalige Landhaus Niederösterreichs erbaut.98 

 

Wie in Abbildung 3 ersichtlich, gliedert sich das Bundesministerium für europäische 

und internationale Angelegenheiten in 7 Sektionen: 

 

I. Zentrale Angelegenheiten 

II. Politische Sektion 

III. Integrations- und Wirtschaftspolitische Angelegenheiten; 

Koordination in Angelegenheiten der Europäischen Union 

IV. Rechts- und Konsularsektion 

V. Kulturpolitische Sektion 

VI. Administrative Sektion 

VII. Entwicklungszusammenarbeit 

 

                                                 

97
 Vgl. BMeiA (2009b), 3. 

98
 Vgl. BMeiA (2009b), 6. 
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Abbildung 3: Organigramm des Außenministeriums99 

                                                 

99
 BMeiA, Organigramm (2012). 
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Der am 2. Dezember 2008 berufene Außenminister Dr. Michael Spindelegger steht 

an der Spitze des Außenministeriums.100 

Laut § 2 des Bundesgesetz über Aufgaben und Organisation des auswärtigen 

Dienstes hat dieser einen geeigneten Bediensteten des höheren Dienstes als 

Generalsekretär einzustellen. Dieser Beamte oder Vertragsbedienstete ist sowohl 

Leiter der Sektion ĂZentrale Angelegenheitenñ, als auch Vorgesetzter aller anderen 

Sektionsleiter im Bundesministerium für europäische und internationale 

Angelegenheiten.101 Mit der Aufgabenstellung der internen Revision sowie der 

Überprüfung der wirtschaftlichen, gesetzmäßigen und zweckmäßigen 

Aufgabenerfüllung wurde dem Generalsekretär eine Organisationseinheit - der 

Generalinspektor - unterstellt. Ihm gegenüber sind alle Bedienstete des auswärtigen 

Dienstes sowie Honorarfunktionäre, zur Auskunftserteilung verpflichtet.102 

 

Ein überwiegender Teil des Bundesministeriums für europäische und internationale 

Angelegenheiten ist in der Herrengasse 11 untergebracht. Darunter die Büros des 

Bundesministers, des Generalsekretärs, sowie die Sektionen 1 bis 3. Die Sektionen 

4 bis 7 befinden sich in den obersten vier Stockwerken des Gebäudes Herrengasse 

13.103 

 

5.4 Aufgaben des österreichischen auswärtigen Dienstes 

 

Das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen regelt die 

diplomatische Zusammenarbeit zwischen den Ländern, die den Vertrag ratifiziert 

haben. Art. 3 des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen regelt 

die Aufgaben einer diplomatischen Mission.104 

Zusätzlich zu dem Übereinkommen für diplomatische Missionen, gibt es das Wiener 

Übereinkommen über konsularische Beziehungen (WÜK). Die konsularischen 

Aufgaben werden in Art. 5 aufgezählt.105 

 

                                                 

100
 Vgl. BMeiA, Der Außenminister (2012). 

101
 Vgl. § 2 AOAD. 

102
 Vgl. § 3 AOAD. 

103
 Vgl. BMeiA (2009b), 6f. 

104
 Vgl. Art. 3 WÜD. 

105
 Vgl. Art. 5 WÜK. 
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Eine der relevantesten Aufgaben des österreichischen auswärtigen Dienstes ist die 

Vertretung des Entsendestaates im Empfangsstaat. Im Fall von der 

Österreichischen Botschaft in Canberra sind es Australien und die mitakkreditierten 

Länder. Die Botschaft hat außerdem Sorge zu tragen, dass im politischen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Bereich die bilateralen Beziehungen aufgebaut oder 

noch verbessert werden. Informationen über Entwicklungen und Verhältnisse des 

Empfangsstaates müssen unverzüglich dem Entsendestaat übermittelt werden. Im 

Falle von Problemen sollten diese wenn möglich schon im Vorfeld ausgeräumt 

werden.106 

 

Darüber hinaus zählen Verhandlungen mit der Regierung des Empfangsstaates zu 

den Aufgaben des österreichischen auswärtigen Dienstes. Jedes Jahr kommt es zu 

mehreren vertraglichen Abkommen zwischen dem Bundesministerium für Inneres 

der Republik Österreich und einem anderen Land. Im Jahr 2010 wurden 

beispielsweise Verträge zwischen Österreich und der Republik Albanien 

(gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophenfällen), der Republik Georgien 

(polizeiliche Zusammenarbeit) und der Republik von Mazedonien (Rückübernahme 

von Personen mit unbefugtem Aufenthalt) unterzeichnet.107 

 

Die Vertretungsbehörde kann Angehörige des Entsendestaats vor Gerichten und 

anderer Behörden vertreten oder für ihre angemessene Vertretung sorgen, wenn 

sich diese wegen Abwesenheit oder aus anderen Gründen selbst nicht verteidigen 

können.108 Sie darf aber selbst nicht direkt in laufende Verfahren eingreifen.109 

 

Eine weitere zentrale Aufgabe des Bundesministeriums für europäische und 

internationale Angelegenheiten sind Serviceleistungen für Auslandsösterreicher und 

jene Österreicher, die sich aus beruflichen oder privaten Gründen im Ausland 

aufhalten und in eine Notsituation geraten. Im Normalfall erfolgt die Hilfe durch eine 

österreichische Vertretungsbehörde vor Ort.110 

 

                                                 

106
 Vgl. Interview mit Mag. Thorsten Eisingerich. 

107
 Vgl. BMeiA (2011), 178. 

108
 Vgl. Art. 6 Abs. i WÜK. 

109
 Vgl. BMeiA (2011), 178. 

110
 Vgl. BMeiA (2011), 176. 
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Missionen und Konsulate im Ausland stellen ein wichtiges Bindeglied zur Heimat der 

Auslandsösterreicher dar. Die Zahlen der im Ausland lebenden Österreicher sind 

zum Großteil Schätzungen, da es keine Verpflichtung gibt, sich bei dauerndem 

Auslandsaufenthalt registrieren zu lassen. Geschätzt leben momentan 470.000 

Österreicher im Ausland.111 

 

Wenn es erforderlich ist, werden die zuständigen Behörden des jeweiligen Landes 

kontaktiert. Falls es in einem Staat keine österreichische Vertretung gibt, wird eine 

lokale Vertretung eines EU-Mitgliedstaats eingeschaltet. Gemäß Artikel 23 AEUV 

sind Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu gegenseitigen Hilfsleistungen an 

EU-Bürgern verpflichtet.112 

 

Des Weiteren zählen Krisenvorsorge und Krisenmanagement zu den Aufgaben des 

Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten. 

Naturkatastrophen, Terroranschläge sowie Bürgerkriege erfordern in zunehmendem 

Ausmaß Krisenvorsorgemaßnahmen durch das Außenministerium. Speziell 

geschulte Mitarbeiter sind für den Einsatz in Krisenfällen vorbereitet. Außerdem gibt 

es in Krisenfällen eine starke Kooperation mit anderen EU-Mitgliedstaaten. Dazu 

zählen gemeinsame Informationsstellen an Flughäfen, Flüchtlingszentren, Spitälern 

und Hotels, gemeinsame Suchteams zum Auffinden von EU-Bürgern und 

gemeinsame Evakuierungsmaßnahmen.113 

 

Gesonderte Aufgaben seitens des Konsulats sind beispielsweise die Ausstellung 

von Reisepässen, Geburtsurkunden, Beglaubigungsbestätigungen, Staatsbürger-

schaftsnachweisen und Visumserteilungen.114 

 

Angehörige von 126 Staaten benötigen für die Einreise nach Österreich einen 

Sichtvermerk. Diese Visa werden an 95 österreichischen Vertretungsbehörden 

erteilt. Des Weiteren werden an 89 Orten Schengenvisa zur Einreise nach 

Österreich von Österreichs Partnern ausgestellt. Im Gegenzug stellt Österreich an 

37 Dienstorten für 59 Schengenvertretungen Visa aus. Für 2010 wurden insgesamt 

292.700 Visa ausgestellt, was im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von acht 

                                                 

111
 Vgl. BMeiA (2011), 182. 

112
 Vgl. BMeiA (2011), 176. 

113
 Vgl. BMeiA (2011), 177f. 

114
 Vgl. Interview mit Mag. Thorsten Eisingerich. 



38 

 

Prozent bedeutete. Grund hierfür ist der Wegfall der Visapflicht für die Staatsbürger 

von Serbien, Montenegro und Mazedonien.115 

 

In Kapitel sechs wird die Zusammenarbeit der beiden zuvor erläuterten auswärtigen 

Dienste aufgezeigt. 

                                                 

115
 Vgl. BMeiA (2011), 180. 
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6 Die momentane Zusammenarbeit zwischen den 

auswärtigen Diensten 

 

Einen Teil der Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Auswärtigen Dienst 

und dem österreichischen auswärtigen Dienst bildet der Informationsaustausch. 

Jeder der beiden Dienste hat gute Beziehungen und Kontakte in verschiedenen 

Bereichen und kann damit sein Wissen dem Anderen zur Verfügung stellen. Für den 

österreichischen auswärtigen Dienst ist es von Vorteil, dass er nicht in jedem Land 

präsent sein muss. Beispielsweise betreut die österreichische Botschaft Dakar 

(Senegal) fast ganz Westafrika. Da es nicht möglich ist, überall gleichzeitig vor Ort 

zu sein, ist es von großer Bedeutung, im Informationsfluss der EU-Delegationen 

eingebunden zu sein.116 

 

Wenn ein Anliegen an eine österreichische Botschaft herangetragen wird, die auch 

für andere Länder der Europäischen Union von Bedeutung ist, ersucht die 

österreichische Botschaft die EU-Delegation, bei den Gesprächspartnern zu 

intervenieren, um das Interesse Österreichs auf europäischer Ebene zu behandeln. 

Voraussetzung ist, dass alle anderen Mitgliedstaaten dieser Intervention 

zustimmen.117 

 

Außerdem finden regelmäßige Treffen der EU-Mitgliedstaaten in den Delegationen 

der Union statt. Dieses Meeting wird zumeist von dem Delegationsleiter geführt. 

Anhand einer Erhebung, die weltweit bei allen österreichischen Botschaften 

gemacht wurde, ist festgestellt worden, dass die Frage des Vorsitzes an jedem 

Dienstort unterschiedlich gehandhabt wird. Es hängt stark davon ab, wie groß die 

EU-Delegation ist und ob in einem Land alle 27 MS vertreten sind oder 

beispielsweise nur 14.118 

 

In Canberra hat die EU-Delegation den Vorsitz im Bereich Presse und 

Wissenschaft. In den Bereichen Kultur und Aus & Weiterbildung hat allerdings der 

aktuelle EU-Vorsitzende die Leitung. Im Anhang 2 ist die Agenda zu einem 

                                                 

116
 Vgl. Interview mit Mag. Nikolaus Lutterotti. 

117
 Vgl. Interview mit Mag. Nikolaus Lutterotti. 

118
 Vgl. Interview mit Mag. Thorsten Eisingerich. 
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vergangenen counsellors meeting ersichtlich. Anhang 3 beinhaltet die Agenda eines 

SPS market access working group meeting, zu dem alle in Canberra ansässigen 

Mitgliedstaaten eingeladen wurden. 

 

EU-Vorsitz zu haben bedeutet, der Sprecher der Europäischen Union zu sein. Es 

macht keinen Unterschied, ob es China, die Arabische Welt oder Russland betrifft. 

Als Vorsitz-Land ist es nicht möglich, sich zurückzunehmen, ganz im Gegenteil, man 

ist überall vorne mit dabei und muss Flagge zeigen.  

 

Österreich hatte 2006 die EU-Ratspräsidentschaft und musste mit mehreren 

unvorhersehbaren Krisen kämpfen - wie zum Beispiel die Karikaturenkrise, die 

zwischen Europa und der islamischen Welt einen Streit auslöste, sowie die Gaskrise 

mit Russland, bei der zum Teil die Gaslieferung um 50 Prozent reduziert wurde.119 

 

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Diensten wird laufend verbessert. Zum 

Beispiel wird derzeit ein gutes IT-System für den Europäischen Auswärtigen Dienst 

geschaffen, um einen sicheren E-Mail-Verkehr zwischen den Delegationen der 

Europäischen Union und den nationalen diplomatischen Diensten zu 

gewährleisten.120 

 

Andrea Nicolaj antwortete auf die Frage zur Zusammenarbeit der EU-Delegation mit 

den Mitgliedstaaten in Canberra: ĂI can rate the existing cooperation in Australia 

between the EU-Delegation and Member States Embassies as excellent. There is a 

high degree of mutual trust and cooperation and the role of the EU Delegation is 

well accepted generally.ò121 

 

Thorsten Eisingerich bestätigte die gute Zusammenarbeit zwischen der 

österreichischen Botschaft in Canberra und der dortigen EU-Delegation. 

Ausschlaggebend dafür ist das sehr gute persönliche Verhältnis zwischen den 

Mitarbeitern.122 

 

                                                 

119
 Vgl. Woschnagg / Mück / Payrleitner (2007), 48. 

120
 Vgl. Interview mit Mag. Nikolaus Lutterotti. 

121
 Vgl. Interview mit Andrea Nicolaj. 

122
 Vgl. Interview mit Mag. Thorsten Eisingerich. 
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Abbildung 4 zeigt eine Weltkarte mit allen österreichischen Vertretungsbehörden, 

sowie jenen Städten, in denen eine österreichische Botschaft und eine EU-

Delegation ansässig sind. Es ist erkennbar, dass bis auf wenige Ausnahmen (Iran, 

Kuwait, Katar und die Vereinigte Arabische Emirate) in jedem Land außerhalb der 

Europäischen Union, in der Österreich mit einer Botschaft vertreten ist, auch eine 

EU-Delegation vor Ort ist. 
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Abbildung 4: Weltkarte mit Botschaften und EU-Delegationen123 

 
                                                 

123
 Abbildung erhalten am 19.03.2012 vom BMeiA (verändert). 










































